
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/6/19 4Ob49/73
(4Ob50/73)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1973

Norm

AngG §17 Abs1 V

AngG §17 Abs1 VI

Rechtssatz

§ 17 Abs 1 AngG - wonach der Urlaub innerhalb des Urlaubsjahres verbraucht werden soll - ist eine

Ordnungsvorschrift. Der Urlaubsanspruch erlischt aber nicht, wenn der Dienstnehmer am Verbrauch desselben

innerhalb des Urlaubsjahres ohne sein Verschulden verhindert war. Die Regel des § 17 b AngG ist unanwendbar auf

Fälle in denen der Angestellte, der den Urlaub nicht verbraucht hat, nach Ende des Urlaubsjahres aus seinem

Verschulden entlassen wird oder ohne wichtigen Grund austritt (Kontravotum 48).
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